
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 12.4 
Bebauungsplan Nr. 66 der Hansestadt Stralsund „Gebiet westlich vom Voigdehäger 
Teich“, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0189/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 66 wird im Norden von Ackerflächen, im 
Osten durch eine realisierte Ausgleichsmaßnahme um den Ufersaum des Voigdehäger 
Teiches begrenzt und reicht im Süden bis an die gewachsene Dorfstruktur Voigdehagen. Im 
Westen wird er von Ackerflächen und vorhandener Wohnbebauung begrenzt. Er umfasst die 
Flurstücke 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 41/1 teilweise, 50/4 teilweise und 50/5 teilweise der Flur 
1 der Gemarkung Voigdehagen. 
 
2. Da es sich um eine kleine Baumaßnahme zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
(Grundfläche unter 10.000 m², Wohnnutzung, an im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
anschließend) handelt, soll der Bebauungsplan gemäß § 13b BauGB im beschleunigten 
Verfahren ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 
3. Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 66 der Hansestadt Stralsund „Gebiet westlich vom 
Voigdehäger Teich“, gelegen im Stadtteil Voigdehagen im Stadtgebiet Süd, in der 
vorliegenden Fassung vom November 2021, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den 
textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B), sowie die Begründung 
werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
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